
 

 

 

 

Die jeweils  gültige Satzung des Vereins  Naturprojekte Mensch und Tier e.V.  

erkenn ich in allen Punkten als für mich verbindlich an. 

(aktuelle Version wird auf Homepage als Download zur Verfügung gestellt.) 

 

Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten, ausschließlich zur 

Verwendung im Interesse des Vereines, elektronisch gespeichert werden. 

 

Einer Veröffentlichung von Bildern von mir auf der Vereins-Homepage stimme ich bis auf schriftl. 

Widerruf (auch E - mail) zu   Ja____/ Nein_____ 

 

 

Ort / Datum: __________________________________________  

Unterschrift/en: _______________________________________ 

(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
erforderlich). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DSGVO Einwilligung 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist generell verboten, so lange sie nicht durch ein 
Gesetz ausdrücklich erlaubt ist oder der Betroffene in die Verarbeitung eingewilligt hat. 
Durch die Einwilligung des Betroffenen in die Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung 
seiner personenbezogenen Daten, wird der Betroffene in die Lage versetzt, über sein 
Grundrecht zu verfügen. 

Die grundsätzlichen Anforderungen an die Wirksamkeit einer rechtsgültigen Einwilligung 
sind in Art. 7 DSGVO festgehalten und in Erwägungsgrund 32 weiter spezifiziert. Diese muss 
freiwillig, für einen konkreten Fall, nach ausreichender Information des Betroffenen und 
unmissverständlich abgegeben werden. Damit eine Einwilligung freiwillig ist, muss der 
Betroffenen eine echte Wahl haben. Zusätzlich gilt das sog. „Kopplungsverbot“. So darf ein 
Vertragsabschluss nicht von der Einwilligung zur Verarbeitung weiterer personenbezogener 
Daten abhängig gemacht werden, die für die Durchführung des Geschäftes nicht nötig sind. 
Zudem muss die Einwilligung an einen oder mehrere bestimmte Zwecke gebunden sein, die 
dann ausreichend erläutert sind. Soll die Einwilligung die Verarbeitung von besonderen 
personenbezogenen Daten legitimieren, muss sie sich ausdrücklich auf diese beziehen. Der 
Betroffene muss in allen Fällen über die Möglichkeit zum Widerruf seiner Einwilligung 
aufgeklärt werden. Der Widerruf muss dabei genauso leicht möglich sein, wie die Abgabe der 
Einwilligungserklärung selbst. 

Es besteht kein Formerfordernis für die Einwilligung, auch wenn die schriftliche Einwilligung 
aufgrund der Rechenschaftspflichten des Verantwortlichen weiterhin zu empfehlen ist. Sie 
kann daher auch in elektronischer Form erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass laut 
Erwägungsgrund 32 eine Einwilligung nur durch eine eindeutige Handlung zustande kommen 
soll. Dies lässt auf das Erfordernis eines Opt-Ins schließen. Eine Besonderheit in diesem 
Zusammenhang stellt die Einwilligung bei Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Dienste 
der Informationsgesellschaft dar. Für unter sechzehnjährige besteht bei diesen ein zusätzliches 
Einwilligungs-, bzw. Zustimmungserfordernis durch die Erziehungsberechtigten. Dabei 
unterliegt die Altersgrenze einer Öffnungsklausel. Mitgliedstaaten können diese durch eine 
nationale Regelung bis auf 13 Jahre senken. Sollte sich das Angebot des Dienstes explizit 
nicht an Kinder richten, ist er von der Vorschrift befreit. Dies gilt aber nicht für Angebote, die 
sowohl Kindern als auch Erwachsenen offen stehen. 

 

 

 

 


